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Dr. Wolfgang Proske 
Goethestraße 34 

                                                                 89547 Gerstetten                                                                          

 

18. Oktober 2016 

Deutscher Bundestag 
 - Verteidigungsausschuss -  
Herrn MdB Wolfgang Hellmich 
Platz der Republik 1 
11011   Berlin 
 

Wehrliegenschaftswesen – Traditionspflege in der Bundeswehr 

hier: Generalfeldmarschall Erwin Rommel (1891 – 1944) 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Mit meiner vorliegenden Eingabe nehme ich Bezug auf das in Art. 17 GG formulierte Grundrecht: „Je-
dermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Be-
schwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“  
 
In meinem Vorbringen geht es um jene Liegenschaften der Bundeswehr, die nach Generalfeldmar-
schall Erwin Rommel benannt sind: Dornstadt, Augustdorf sowie die inzwischen leer stehende ehema-
lige Kaserne in Osterode am Harz. Aufgrund meiner zeitgeschichtlichen Forschungen gelange ich zur 
Überzeugung, dass die Person der Zeitgeschichte – nicht der „Mythos Rommel“ – für die Bundeswehr 
nicht als traditionswürdiges Vorbild geeignet ist.  
 
Nach meiner Rückkehr aus Tripolis/Libyen, wo ich 1994-1996 Leiter der Deutschen Schule war, habe 
ich mich historischen Forschungen zum Auftreten der Wehrmacht in Nordafrika und hier insb. auch zur 
Person Erwin Rommel gewidmet. Dabei ging ich von folgenden Ausgangsfragen aus: 
 
1.       Welche Auswirkungen hatte der in Osteuropa praktizierte Vernichtungs- 
           krieg für die Kriegsführung des Deutschen Afrikakorps (DAK) in Nordafrika? 
2.     Welche Rolle spielte vorangehende „Osterfahrung" der Soldaten  bei der  

    Radikalisierung des DAK? 
3.     Wie funktionierte in Nordafrika die Zusammenarbeit zwischen DAK, SS, SD und 

    deutscher Diplomatie? 
4.     Inwiefern unterschied sich das Auftreten der Wehrmacht in Ägypten 1942  

    von ihrem Verhalten in Libyen 1941/42? 
5.     Welche Belege sprechen für einen einsetzenden Vernichtungskrieg gegen  

    die Juden Ägyptens nach osteuropäischem Vorbild?1 
 
In diesem Zusammenhang komme ich folgenden Ergebnissen:  

                                                             
1 Meine Ergebnisse sind festgehalten in „Täter Helfer Trittbrettfahrer“, Bd. 1: NS-Belastete von der Ostalb, 

Gerstetten (Kugelberg Verlag) 2016(2), S. 189-219, ISBN 978-3-945893-05-0,  insbesondere in „Täter Helfer 

Trittbrettfahrer, Bd. 3: NS-Belastete aus dem östlichen Württemberg, Gerstetten 2013, S. 153-176, ISBN 978-3-

945893-02-9 sowie mit weiteren Anmerkungen in „Täter Helfer Trittbrettfahrer, Bd. 4: NS-Belastete aus Ober-

schwaben, Gerstetten 2014, S. 293-300,  ISBN 978-3-945893-00-5; außerdem in einem Aufsatz in der Zeit-

schrift für Geschichtswissenschaft, Heft 10/2012 , S. 843-852: Zwischen Nibelungentreue und besserem Wis-

sen: Ein Fernsehspielfilm über Erwin Rommel sorgt für neuen Disput. 
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zu 1. Die Wehrmachtsstrategie eines Vernichtungskrieges war nicht auf Osteuropa beschränkt, son-

dern fand ähnlich ihre Fortsetzung auch in anderen Kriegsgebieten, hier in Libyen, Ägypten und Tune-

sien. 

zu 2. In Libyen, Ägypten und Tunesien gab es zunehmende „Osterfahrung“ der vor Ort anwesenden 

Deutschen wegen einer Vielzahl von Versetzungen von Offizieren, Soldaten und Diplomaten aus Ost-

europa, insb. der Sowjetunion, die ihre einschlägigen Erfahrungen in Nordafrika einführten und um-

setzten. 

 

zu 3. Zwischen DAK, SS, SD und dem Deutschen Konsulat Tripolis gab es vielfache Beziehungen, 

insb. auch in Sachen Judenpolitik, die inzwischen in Bruchstücken nachgewiesen werden können. 

 

zu 4: In Libyen handelte das DAK unterstützend unter italienischem Oberbefehl und mit Blick auf seine 

Judenpolitik „mit angezogener Handbremse“. Mit dem Einmarsch in Ägypten ab 22. Juni 1942 und bis 

8. November 1942 begann ein NS-typischer, von Italien unabhängiger Eroberungskrieg mit entspre-

chenden Nebenwirkungen auf die ortsansässige jüdische Bevölkerung unter Erwin Rommel als von 

Hitler neu ernanntem Militärbefehlshaber Ägypten. Die von Hermann Göring am 31. Juli 1941 mit 

Schreiben an Reinhard Heydrich befohlene „Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussge-

biet in Europa“ galt auch für Ägypten und Tunesien: „Nordafrika ist ein Teil Europas“, bestätigte Unter-

staatssekretär Martin Luther dem Gesandten bei den deutschen Truppen, Rudolf Rahn, am 21. No-

vember 1942.  

 

zu 5: Im DAK setzte über seine Propagandakompanie unter Sonderführer B beim Auswärtigen Amt, 

Constantin Alexander von Neurath, eine massive antisemitische Propaganda ein mit dem Ziel, einen 

Mob gegen die Juden Ägyptens zu mobilisieren.  Nach osteuropäischem Muster wurde, um dem wei-

ter nachhelfen zu können, das SS-Einsatzkommando Ägypten (später umbenannt in SS-Einsatzkom-

mando Tunis) unter Walther Rauff aufgestellt, mit dem erste, im Detail unbekannte Absprachen bereits 

am 20. Juli 1942 getroffen wurden (Oberstleutnant Sieg-fried Westphal für das DAK, Obersturmbann-

führer Walter Rauff für das EK). Der deutsche Konsul Gebhard von Walther bzw. SS-Hauptsturmfüh-

rer Theo Saevecke arbeiteten derweil im Konsulat insb. mit Blick auf Italien an einer „Gleichschaltung 

in der Judenpolitik“. 

 

Dass heute über diese Vorgänge kaum noch etwas bekannt ist, liegt an der Niederlage der deutschen 

Truppen unter Erwin Rommel gegen britische Truppen vor El Alamein im November 1942, dem 

dadurch ausgelösten Rückzug der Panzerarmee Afrika aus Ägypten, Libyen und schließlich Tunesien 

sowie dem Verlust der Akten aus dem Deutschen Konsulat (die nach meiner Vermutung und aufgrund 

eines Hinweises von MdB Roderich Kiesewetter nach seinem Besuch in Libyen im Dezember 2012 

heute im Nationalarchiv Tripolis liegen könnten). Inzwischen liegen insgesamt genügend gesicherte 

Hinweise vor, die in eindrucksvollen Bruchstücken die von mir hier zusammengefassten Verläufe und 

Sachverhalte belegen. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wieso der Hauptverantwortliche der 

damaligen deutschen Nordafrikapolitik, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, weiterhin als eine im 

Sinne der Traditionspflege der Bundeswehr geeignete Persönlichkeit gilt. Nach meiner Überzeugung 

ist die öffentliche Ehrung Rommels ein eklatanter Verstoß gegen die geltenden Richtlinien zur Traditi-

onspflege! 

Gestatten Sie an dieser Stelle, dass ich einige für mein Anliegen wesentliche Abschnitte aus den 

Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Traditionspflege in der Bundeswehr  (20. September 

1982) anführe: 

„Politisch-historische Bildung trägt entscheidend zur Entwicklung eines verfassungskonformen Traditi-

onsverständnisses und einer zeitgemäßen Traditionsverständnisses und einer zeitgemäßen Traditi-

onspflege bei. Dies fordert, den Gesamtbestand der deutschen Geschichte in die Betrachtung einzu-

beziehen und nichts auszuklammern.“ (I. 5) 
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„Die Geschichte deutscher Streitkräfte hat sich nicht ohne tiefe Einbrüche entwickelt. In den National-

sozialismus waren Streitkräfte teils schuldhaft verstrickt, teils wurden sie schuldlos missbraucht. Ein 

Unrechtsregime, wie das Dritte Reich, kann Tradition nicht begründen.“ (I. 6) 

„In der Traditionspflege der Bundeswehr sollen solche Zeugnisse, Haltungen und Erfahrungen aus der 

Geschichte bewahrt werden, die als ethische und rechtsstaatliche, freiheitliche und demokratische 

Traditionen auch für unsere Zeit beispielhaft und erinnerungswürdig sind.“ (II. 15) 

„In der Traditionspflege soll auch an solche Geschehnisse erinnert werden, in denen Soldaten über 

die militärische Bewährung hinaus an politischen Erneuerungen teilhatten, die zur Entstehung einer 

mündigen Bürgerschaft beigetragen und den Weg für ein freiheitliches, republikanisches und demo-

kratisches Deutschland gewiesen haben.“ (II. 16) 

„Kasernen und andere Einrichtungen der Bundeswehr können mit Zustimmung des Bundesministers 

der Verteidigung nach Persönlichkeiten benannt werden, die sich durch ihr gesamtes Wirken oder 

eine herausragende Tat um Freiheit und Recht verdient gemacht haben.“ (III. 29) 

Bitte schaffen Sie Abhilfe – gemäß der Grundwerte unserer freiheitlich-demokratischen Verfassung! 

Bitte nehmen Sie, sehr geehrter Herr Vorsitzender, mein Vorbringen zum Anlass, beim Bundesminis-

terium der Verteidigung einen Bericht zum Sachstand der Prüfung einer möglichen Neubenennung 

jener Liegenschaften, die nach GFM Rommel benannt sind, anzufordern.  

Für weiterführende Rückfragen und Klärungen stehe ich Ihnen stets sehr gerne zur Verfügung. Besten 

Dank für Ihre Mühe! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Wolfgang Proske 


